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Bewertungsrichtlinien  

Gemäß den Vorschriften der Kapitalanlage-Rechnungsle-

gungs- und Bewertungsverordnung (KARBV) aktualisiert 

ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM 

GmbH) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) die im 

Hause verwendeten Bewertungspreise aller gehaltenen In-

strumente durch geeignete Prozesse auf täglicher Basis. 

Die Pflege der Bewertungspreise erfolgt handelsunabhängig. 

Um der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Instrumente 

Rechnung zu tragen, werden die genutzten Verfahren in ei-

nem Pricing Committee in regelmäßigen Abständen vorge-

stellt, überprüft und ggf. adjustiert. Das Pricing Committee 

hat die folgenden Aufgaben und Ziele: 

Aufgaben 

 Festlegung der Bewertungsprozesse sowie der Kursquel-

len der einzelnen Anlageklassen 

 Regelmäßige Überprüfung der festgelegten Bewertungs-

/Überwachungsprozesse (z.B. bei fehlenden Preisen 

(Missing Prices), wesentlichen Kurssprüngen (Price Mo-

vements), über längere Zeit unveränderten Kursen (Stale 

Prices)) sowie der präferierten Kursquellen 

 Entscheidung über das Vorgehen bei vom Standardpro-

zess abweichenden Bewertungen 

 Entscheidung über Bewertungsverfahren bei Sonderfäl-

len (z.B. illiquide Wertpapiere) 

Ziele 

 Kommunikation der bestehenden Prozesse zur Ermitt-

lung der Bewertungspreise an die beteiligten Bereiche 

 Fortlaufende Optimierung der Prozesse zur Ermittlung 

der Bewertungspreise 

Bei Einrichtung wird jedes Instrument gemäß seinen Ausstat-

tungsmerkmalen einem Prozess für die Kursversorgung zu-

geordnet. Dieser beinhaltet die Festlegung des Datenliefe-

ranten, des Aktualisierungsintervalls, die Auswahl der Preis-

quellen sowie das generelle Vorgehen. 

Neben automatisierten Schnittstellenbelieferungen über 

Bloomberg und LSEG werden auch andere geeignete Kurs- 

und Bewertungsquellen zur Bewertung von Instrumenten 

herangezogen. Dies erfolgt in Fällen, bei denen über die 

Standardkursquellen keine adäquaten Bewertungen verfüg-

bar sind. Zusätzlich kann auf Bewertungen von Arrangeuren 

(z.B. bei Asset Backed Securities) zurückgegriffen werden. 

Um fortlaufend eine hochwertige Kursversorgung zu gewähr-

leisten, wurden standardisierte Prüfroutinen zur Qualitätssi-

cherung implementiert. 

Die Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände 

stellen sich wie folgt dar: 

An einer Börse zugelassene/in organisiertem Markt ge-
handelte Vermögensgegenstände 

Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zuge-

lassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zuge-

lassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte 

für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren 

Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewer-

tet, sofern nachfolgend nicht anders angegeben. 

Nicht an Börsen notierte oder organisierten Märkten ge-
handelte Vermögensgegenstände oder Vermögensge-
genstände ohne handelbaren Kurs  

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen 

zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt 

zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein 

handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen 

Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung 

nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichti-

gung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, so-
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fern nachfolgend nicht anders angegeben. Unter dem Ver-

kehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige 

Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sach-

verständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäfts-

partnern ausgetauscht werden könnte.  

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuld-
scheindarlehen  

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht 

zum Handel an der Börse zugelassen oder in einem ande-

ren organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezo-

gen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers 

und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuld-

scheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldver-

schreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten 

Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen ver-

gleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Ver-

zinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Aus-

gleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.  

Geldmarktinstrumente  

Bei Geldmarktinstrumenten kann die KVG die Anteilpreisbe-

rechnung unter Hinzurechnung künftiger Zinsen und Zinsbe-

standteile bis einschließlich des Kalendertages vor dem Va-

lutatag vornehmen. Dabei sind die auf der Ertragsseite zu 

erfassenden Zinsabgrenzungen je Anlage zu berücksichti-

gen. Für die Aufwandsseite können alle noch nicht fälligen 

Leistungen der KVG, wie Verwaltungsvergütungen, Verwahr-

stellengebühren, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentli-

chung etc., einbezogen werden, die den Anteilpreis beein-

flussen.  

Bei den im Fonds befindlichen Geldmarktinstrumenten kön-

nen Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen 

(z.B. Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prü-

fungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis ein-

schließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt wer-

den.  

Optionsrechte und Terminkontrakte  

Die zu einem Fonds gehörenden Optionsrechte und die Ver-

bindlichkeiten aus Dritten eingeräumten Optionsrechten, die 

zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen ande-

ren organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem je-

weils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verläss-

liche Bewertung gewährleistet, bewertet.  

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus 

für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die 

zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter 

Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungs-

gewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hin-

zugerechnet.  

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darle-
hen  

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zu-

züglich zugeflossener Zinsen bewertet.  

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das 

Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der 

Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.  

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten 

festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten 

verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewer-

tung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, 

werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert be-

wertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten 

Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen 

Marktgegebenheiten angemessen ist.  

Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften 

ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Ver-

mögensgegenstände maßgebend.  

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegen-
stände  

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegen-

stände werden zum 17:00 Uhr-Fixing des Bewertungstages 

der World Market Rates (Quelle: Datastream) umgerechnet. 

Von der ODDO BHF Asset Management GmbH verwaltete 
Fonds mit taggleicher Bewertung 

Für ausgewählte von der ODDO BHF Asset Management 

GmbH verwaltete Fonds erfolgt hingegen der zuvor beschrie-

benen Vorgehensweise eine taggleiche Bewertung der Ver-

mögensgegenstände. Dazu werden die entsprechenden Be-

wertungen zu einem festgelegten Tageszeitpunkt abgerufen 

und für die Fondspreisberechnung des gleichen Tages zum 

Ansatz gebracht. 

 


